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Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

ABGB §1072;

ABGB §1073;

ABGB §1074;

EStG 1988 §29 Z3;

Rechtssatz

Das Vorkaufsrecht :ndet eine Regelung in §§ 1072 ; ABGB. Es bewirkt, dass der Verp=ichtete im Vorkaufsfall (dh wenn

der Verp=ichtete mit einem Dritten einen Kaufvertrag über den Vermögensgegenstand abgeschlossen hat oder ein

bindendes O;ert des Dritten vorliegt) den Vermögensgegenstand dem Berechtigten zur Einlösung anzubieten hat.

Dritten gegenüber wirkt ein solches Vorkaufsrecht nur, wenn es im Grundbuch eingetragen ist. Im Fall der

Verbücherung gewährt es dem Vorkaufsberechtigten einen "Abforderungsanspruch" gegen jeden Dritten, der das

Eigentum oder wenigstens den Besitz an der Sache erlangt hat (Hinweis Rummel, ABGB2, Rz 6 zu § 1073). Das

Vorkaufsrecht kann gemäß § 1074 ABGB weder einem Dritten abgetreten noch auf die Erben des Vorkaufsberechtigten

übertragen werden. Damit soll der freie Geschäftsverkehr vor überlangen Bindungen geschützt werden hat (Hinweis

Rummel, ABGB2, Rz 1 zu § 1074). Da in der Aufgabe des Vorkaufsrechtes jedenfalls ein Unterlassen gegen Entgelt

gelegen ist, durch welches einem anderen ein wirtschaftlicher Vorteil eingeräumt wurde, kann im Beschwerdefall der

Subsumtion unter § 29 Z 3 EStG 1988 nur entgegenstehen, wenn der Vorgang als Veräußerung eines

Vermögensgegenstandes oder eine einem Veräußerungsvorgang gleichzuhaltende Vermögensumschichtung

anzusehen ist.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2003:1999150003.X02

Im RIS seit

31.07.2003

Zuletzt aktualisiert am

16.05.2013

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/1074
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/29
http://www.vwgh.gv.at


 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	RS Vwgh 2003/7/3 99/15/0003
	JUSLINE Entscheidung


